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Kündigung - und was nun?
Schnelles Handeln ist empfehlenswert - Im Arbeitsrecht gelten kurze Fristen

(pr). - Der Arbeitgeber hat den bestehen
den Arbeitsvertrag ordentlich oder gar
fristlos gekündigt. Nachdem der erste
Schreck überwunden ist, gilt es zügig zu
handeln, denn im Arbeitsrecht gelten kur
ze Fristen. Die Wenigsten können es sich
leisten, den Arbeitsplatz zu verlieren, wes
halb in der überwiegenden Zahl der Fälle
Kündigungsschutzklagen beim Arbeitsge
richt eingereicht werden. Eine solche Kla
ge muss spätestens drei Wochen nach Zu
gang der schriftlichen Kündigung erhoben
werden, das heißt beim Arbeitsgericht ein
gegangen sein. Wird diese Frist versäumt,
gilt die Kündigung als wirksam. Eine Aus
nahme, das heißt eine nachträgliche Zulas
sung, ist nur unter sehr engen Vorausset
zungen möglich, weshalb auf die Frist un
bedingt zu achten ist.
Betroffene sollten also sofort nach Zugang
der Kündigung einen Beratungstermin bei
einem Rechtsanwalt vereinbaren, der zur
Durchführung des Beratungsgespräches
folgende Informationen benötigt:
• Das Kündigungsschreiben als solches
• Das Datum der Zustellung des Kündi
gungsschreibens
• Den schriftlichen Arbeitsvertrag, falls
ein solcher existiert
• Wenn kein Arbeitsvertrag existiert, die
Gehaltsabrechnungen der letzten Monate
• Die Information, wie viele Arbeitneh
mer der Betrieb ständig beschäftigt
• Die Information, ob ein Betriebsrat exis
tiert
Diese Unterlagen und Informationen soll
ten Sie beim Erstberatungsgespräch griff
bereit mitführen, sodass sich Ihr Anwalt
einen Überblick über die Situation ver
schaffen kann. Gemeinsam mit Ihnen wird
dann die Entscheidung getroffen, ob eine
Kündigungsschutzklage sinnvoll ist oder
nicht.
Für den Fall, dass eine Kündigungsschutz
klage eingereicht werden soll, wird diese
beim örtlich zuständigen Arbeitsgericht
anhängig gemacht. Örtlich zuständig ist
das Arbeitsgericht, in dessen Bezirk der
Arbeitgeber seinen Sitz hat. Die Klage ist
auf Feststellung des Fortbestehens des Ar
beitsverhältnisses in dem Zeitpunkt des
Zugangs der Kündigung gerichtet. In der
Regel bestimmt das Gericht relativ zeitnah
einen Gütetermin, in dessen Verlauf die
überwiegende Anzahl der Rechtsstreite
durch Vergleich erledigt wird. Inhalt des
Vergleichs kann etwa eine einvernehmli
che Beendigung des Arbeitsverhältnisses
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bei Zahlung einer Abfindung sein.
Kommt keine einvernehmliche Einigung
zustande, beraumt das Gericht einen Kam
mertermin an. Die Kammer besteht aus ei
nem Berufs- und zwei ehrenamtlichen
Richtern. Das Gericht prüft die soziale
Rechtfertigung der Kündigung nach den
Kriterien des Kündigungsschutzgesetzes,
sofern dieses auf den Betrieb und das Ar
beitsverhältnis anwendbar ist. Weiter wer
den Unwirksamskeitsgründe anderer Na
tur, etwa mangelnde Schriftform oder Ver
stoß gegen ein vertragliches, tarifliches
oder in einer Betriebsvereinbarung gere
geltes Kündigungsverbot geprüft? Sollte
eine außerordentliche, also eine fristlose
Kündigung ausgesprochen worden sein,
wird dazu geprüft, ob ein wichtiger Grund,
der eine solche fristlose Kündigung recht
fertigt, vorliegt.
Für die Beurteilung der Wirksamkeit der
Kündigung maßgeblich sind diejenigen

Verhältnisse, die zum Zeitpunkt der Kün
digung im Betrieb bestanden haben. War
etwa eine betriebsbedingte Kündigung
zum Zeitpunkt der Kündigung gerechtfer
tigt, ändern sich aber die Situation des Un
ternehmens innerhalb der Kündigungs
frist so, dass eine Weiterbeschäftigung des
Arbeitnehmers möglich ist, wird die Kün
digung deshalb nicht unwirksam. Gegebe
nenfalls hat der Arbeitnehmer jedoch ei
nen Wiedereinstellungsanspruch.
Nicht untypisch sind auch sogenannte Än
derungskündigungen, deren Wirksamkeit
ebenfalls gerichtlich überprüfbar sind.
Eine Besonderheit gilt im Arbeitsgerichts
verfahren: Hier trägt jede Partei - unab
hängig vom Obsiegen oder Unterliegen -
ihre Kosten selbst. Anders als im Zivilver
fahren, in welchem die Kosten des Verfah
rens und damit auch die Anwaltskosten
von der unterliegenden Partei getragen
werden müssen.
Kündigungsschutzklagen können auch oh
ne Anwalt eingereicht werden. Eine zuläs
sige Kündigungsschutzklage muss folgen
de Angaben mindestens enthalten:
• Die genaue Bezeichnung des angerufe
nen Gerichts
• Korrekte Bezeichnung des Klägers und
des Beklagten nebst Anschrift und gegebe
nenfalls Vertretungsverhältnisse
• Einen konkreten Antrag (siehe oben
Feststellung des Fortbestehens)
• Diejenigen Tatsachen, die die Klage be
gründen.
Eine solche Klage kann schriftlich einge
reicht oder aber zu Protokoll der Ge
schäftsstelle erklärt werden, die in der Re
gel behilflich ist.
Um nicht einen Fehler zu begehen, der im
Zweifelsfall das Arbeitsverhältnis kostet,
sollte anwaltlicher Beistand in Anspruch
genommen werden. Ein Erstberatungsge
spräch wird zu moderaten Kosten abge
rechnet, über die zu erwartenden Prozess-
und Rechtsanwaltskosten wird Sie Ihr An
walt aufklären.
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